
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 
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An den 

II -12Lf22 der Beilagen zu den Stenographischen Protokoll~ 

des N:lt~o!::l!ratcs XVI!. Gc~ctz8.cbungspcr!cde 

Scf831AB 

1990 -09- 04 
zu 60 LfO IJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 6040/J-NR/1990 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Dillersberger und Genossen (6040/J), "betreffend man

gelnde Mitarbeit Österreichs bei den Ermittlungen gegen 

die Attentätergruppe um Karl Ausserer", beantworte ich wie 

folgt: 

Zu 1 und 2: 

Im Zuge der österreichischen Ermittlungen gegen Karl Aus

serer und seine Mittäter wurden mehrere Fernmeldeanlagen 

gemäß § 149 a stPO überwacht. 

Zu 3 und 4: 

Die italienischen Behörden haben die österreichischen 

Sicherheitsbehörden wohl um Durchführung von Erhebungen in 

Tirol ersucht, ein Ersuchen um die Überwachung von Fern

meldeanlagen aber nicht gestellt. Seitens der zuständigen 

inländischen Behörden wurden Telefonüberwachungen aus 

eigenem Antrieb durchgeführt. 

Zu 5: 

Die Beantwortung dürfte sich erübrigen, da die Überwachung 

von Fernmeldeanlagen durchgeführt worden ist. 
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